










Besoldung 
an der FH Münster 

Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe W2 + 

Mög I iche Leistungszulagen 
Berufungszulage 

Besondere Leistungszulagen 
Forschungs- und Lehrzulagen 

Funktionszulagen 

+ Familienzuschlag

Grundgehalt 
Das Grundgehalt in der Besoldungsstufe 
W2 beträgt zurzeit 6.307,71 Euro brutto. 

Mögliche Leistungszulagen 
?I Berufungszulage 
An der FH Münster werden Berufungszulagen als zeitlich unbe
fristete monatliche Bezüge gewährt. Die Höhe richtet sich nach 
der bis zur Berufung nachweisbaren beruflichen Erfahrung. Für 
jeweils fünf Jahre berufliche Erfahrung wird eine Stufe vorgese
hen; die fünf Jahre beruflicher Praxis die zum Erwerb der Ein
stellungsvoraussetzungen dienen, bleiben außer Betracht. 

?I Besondere Leistungszulagen 
Besondere Leistungsbezüge können frühestens fünf Jahre nach 
der Erstberufung an der FH Münster gewährt werden. Sie wer
den für besondere Leistungen in der Lehre, Forschung, Kunst, 
Weiterbildung und Nachwuchsförderung, die über mehrere 
Jahre erbracht werden, von der Präsidentin der Hochschule zu
gesprochen. Sie werden als monatliche Zahlung in Stufen von 
zurzeit 173 Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt. 
Insgesamt werden max. fünf Stufen unter Einschluss der Be
rufungszulage gewährt. 

?I Forschungs- und Lehrzulagen 
Aus Mitteln privater Dritter (Drittmittelprojekte) können im 
Einvernehmen mit dem Drittmittelgeber Forschungs- und Lehr
zulagen gewährt werden. 

?I Funktionszulagen 
Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, Dekaninnen/Dekane 
sowie Funktionsträgerinnen/Funktionsträger mit vergleich
barer Belastung erhalten für die Dauer der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe Funktions- und Leistungsbezüge in Höhe 
von bis zu 10 % des Grundgehalts. 

?I Familienzuschlag (zzt.) 

Verheiratet 148,52 € 
1. Kind 129,32 €

 
2. Kind 129,32 € 
jedes weitere Kind 397,89€ 

? 
Ihr Kontakt bei Fragen:
Dezernat Personal 

• professur@fh-muenster.de










